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1.  Erklärung zu den Offenlegungspflichten gemäß Verordnung (EU) 2019/2088  
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019  
über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)

Es ist das Bestreben von BNP Paribas, durch die Finanzierung der Wirtschaft und die Beratung der Kunden nach ethischen Standards zu einem 
verantwortungsvollen und nachhaltigen Wachstum beizutragen. Die CSR-Politik (Corporate Social Responsibility) der BNP Paribas-Gruppe ist 
einer der Kernpunkte dieser Strategie. Sie steht im Einklang mit den Zielen der  Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDGs) und stützt sich auf die vier Pfeiler Wirtschaft, Soziales, Gesellschaft und Umwelt, welche die Herausforderungen der 
unternehmerischen und sozialen Verantwortung (CSR) sowie auch die Ziele der Bank widerspiegeln.

2019 hat BNP Paribas einen „Company Purpose“ veröffentlicht, der durch das BNP Paribas Executive Committee getragen wird. Der Company 
Purpose beruht auf drei Texten, die in Zusammenarbeit mit zahlreichen verschiedenen Mitarbeitenden entstanden sind: die „BNP Paribas Werte“, 
den „Code of Conduct“ und das „Engagement Manifest“. 

Darüber hinaus erlegt sich BNP Paribas mit den Finanzierungs- und Investitionsrichtlinien, den so genannten „Sektorrichtlinien“, seit mehreren 
Jahren in sensiblen Sektoren zusätzliche Verpflichtungen auf: 

 � Finanzierungs- und Investitionsrichtlinien in den Bereichen Landwirtschaft, Palmöl, Verteidigung, Nuklearenergie, Zellstoff, Kohlekraftwer-
ke, Bergbau und unkonventionelle Öl- und Gasförderung (eine aktuelle Liste der Richtlinien finden Sie unter folgendem Link: „Financing and 
investment policies – BNP Paribas (group.bnpparibas)“ [ https://bnpp.lk/EYzLZo ]);

 � Eine Liste ausgeschlossener Produkte und Aktivitäten wie Tabak, Treibnetze, die Herstellung von Asbestfasern, PCB-haltige Produkte (poly-
chlorierte Biphenyle) oder der Handel mit allen im CITES-Artenschutzübereinkommen (Übereinkommen über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen) geregelten Arten ohne erforderliche Genehmigung;  

 � Restriktionslisten, die den Grad der Überwachung und der Auflagen gegenüber Unternehmen festlegen, die die CSR-Anforderungen der Gruppe 
nicht vollständig erfüllen.

Gemäß den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) beteiligt sich die BNP Paribas 
Gruppe an der Konzipierung und Umsetzung langfristiger sozialer und umweltfreundlicher Lösungen sowohl im Rahmen der Prinzipien für 
verantwortungsbewusstes Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI) als auch im Rahmen der Prinzipien für verantwortungsvolles 
Bankgeschäft (Principles for Responsible Banking, PRB). 

  Geltungsbereich dieser Erklärungen: Die in den Erklärungen genannten Informationen gelten für BNP Paribas S.A. und ihre Niederlassungen 
innerhalb der EU (in Deutschland und Spanien).

Stand: 21.03.2023
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